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288/2015 12.01 Verordnung über das Friedhof- und Bestattungswesen
Vorlage Nr. 3a/2013: Antrag des Stadtrates auf Totalrevision

Referent des Stadtrates: Pierre Dalcher
Ressortvorsteher Sicherheit und Gesundheit

WEISUNG

A. Ausgangslage

Die geltende Verordnung über das Friedhof- und Bestattungswesen vom 24. Oktober 1963 (mit
Änderung gemäss Beschluss der Gemeindeversammlung vom 18. Dezember 1970) ist eine der
ältesten noch gültigen Verordnungen der Stadt Schlieren und muss dringend überarbeitet werden.
Der Stadtrat legte deshalb mit SRB 29 vom 11. Februar 2013 dem Gemeindeparlament eine neue
aktualisierte und modernere Vorlage zur Genehmigung vor. Darin enthalten waren auch Grabfelder
für Muslime sowie Baumbestattungen. Das Gemeindeparlament wies am 24. Juni 2013 die totalre­
vidierte Verordnung über das Friedhof- und Bestattungswesen an den Stadtrat zur Überarbeitung
zurück. In der Folge kündigte der Kanton Zürich eine Überarbeitung der kantonalen Bestattungs­
verordnung an. Diese wurde im Jahr 2015 verabschiedet und wird per 1. Januar 2016 in Kraft tre­
ten.

B. Zielsetzung

Allgemeines
Die neue Verordnung über das Friedhof- und Bestattungswesen der Stadt Schlieren wird dynami­
scher, aktueller und allgemein verständlicher. Die zur alten Verordnung gehörenden "Vorschriften
über das Aufstellen von Grabmälern und die Bepflanzung der Gräber" vom 29. April 1992 können in
die neue Verordnung inkludiert und aus diesem Grund aufgehoben werden.

Mit der neuen Verordnung werden möglichst wenige Vorschriften erlassen. Einzelne Begriffe und
Rituale, die in der bisherigen Verordnung noch aufgeführt werden, sind heute nicht mehr gebräuch­
lich. Sie sind in der Überarbeitung gestrichen worden. Neue Materialien und Methoden für die Ge­
staltung der Grabstätten sind berücksichtigt worden und einzelne Regelungen sind liberaler ausge­
staltet. So sollen zum Beispiel für Grabmäler neue Materialien zugelassen werden.

Baumbestattungen
Baumbestattungen sollen zugelassen werden. Die Asche der Verstorbenen wird dabei in das Wur­
zelwerk eines Baumes eingebracht. Die Beschriftung dieser Ruhestätten wird jedoch nicht gestattet.
Für das Aufstellen von Blumen und Kränzen kann ein besonderer Platz vorgesehen werden.
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C. Erläuterung zur neuen Verordnung über das Friedhof- und Bestattungswesen

§ 1 Gemäss § 3 Abs. 3 der kantonalen Bestattungsverordnung bestimmen die Gemeinden ein
Bestattungsamt. Dieseswird von der Abteilung Sicherheit und Gesundheit geführt.

§ 9 Das Grabgeläute wird von der zuständigen Kirche geregelt und braucht in der kommunalen
Verordnung nicht erwähnt zu werden.

§ 16 Bei den Bestattungsarten werden keine muslimischen Gräber angeboten.

§ 19 Neu beträgt die Ruhefrist nur noch 20 Jahre. Auch die Verlängerung für die Familiengräber
wurde auf 15 Jahre gekürzt. Die Kürzungen erfolgen aufgrund von Platzknappheit.

D. Zuständigkeit

Gemäss § 34 Ziff. 7 der Gemeindeordnung obliegen Erlass, Änderung und Aufhebung der Fried­
hofverordnung dem Gemeindeparlament.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Dem Gemeindeparlament wird beantragt zu beschliessen:
1.1. Die Totalrevision der Verordnung über das Friedhof- und Bestattungswesen wird ge­

nehmigt.
1.2. Auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung werden die Verordnung über das

Friedhof- und Bestattungswesen der Stadt Schlieren vom 24. Oktober 1963 sowie alle
mit der neuen Verordnung inWiderspruch stehenden Bestimmungen aufgehoben.

1.3. Ziff. 1.1. dieses Beschlusses unterliegt dem fakultativen Referendum.

2. Mitteilung an
- Gemeindeparlament
- Stadtschreiberin
- Abteilungsleiter Werke, Versorgung und Anlagen
- Abteilungsleiter Sicherheit und Gesundheit
- Stadtbüro
- Archiv

Status: öffentlich

STADTRAT SCHLIEREN

~~~~
Stadtpräsident Stadtschreiberin
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